
zukünftige Regelung im Sinne des Halbteilungsgrundsatzes be-
durfte es zur Entscheidung dieser Frage nicht.7 Demnach: ein
bloßes sog. obiter dictum8 des Verfassungsgerichts.
Und wer noch nicht genug gestaunt hatte, konnte diesem obiter
dictum auch noch entnehmen, dass es gar keines sein wollte. Es
begann nämlich, sachlich unzutreffend, mit den Worten: 
"Die verfassungsrechtlichen Schranken der Besteuerung des Ver-
mögens durch Einkommen- und Vermögensteuer […] bilden für
den Senat [...] als tragende Gründe den Maßstab seiner verfas-
sungsrechtlichen Prüfung: […]"9 [Hervorhebung nur hier]
Die Umetikettierung ist allzu durchsichtig: Tragende Gründe sind
tragende Gründe - oder eben nicht. Sie werden jedenfalls nicht zu
solchen dadurch, dass man ihnen das Gütesiegel "tragende Grün-
de" rhetorisch aufprägt.
Unterm Strich etwas zu viel des Erstaunens im Steuerverfas-
sungsrecht?

…und seine Korrektur durch BFH und BVerfG

In der Tat. Und deshalb wohl hat das BVerfG jetzt10 einen Fall, der
wiederum nicht zwingend Anlass bot - je nach Berechnungsmo-

Mit seiner Entscheidung zur Vermögenssteuer aus dem Jahre
1995 hatte das Bundesverfassungsgericht unter der Federführung
von Richter Paul Kirchhof den Gesetzgeber dahingehend festge-
legt, dass die Gesamtsteuerlast sich höchstens "in der Nähe einer
hälftigen Teilung" zwischen Steuerzahler/in und Fiskus bewegen
dürfe. Diesen sog. Halbteilungsgrundsatz im Steuerrecht hat das
Gericht nun wieder verabschiedet.
Der Beschluss des Zweiten Senats des Bundesverfassungsge-
richts (BVerfG) zur Vermögenssteuer1 brachte seinerzeit eine
echte verfassungsdogmatische Novität:
"Die Vermögensteuer darf deshalb zu den übrigen Steuern auf
den Ertrag nur hinzutreten, soweit die steuerliche Gesamtbela-

stung des Sollertrages bei typisierender Betrachtung von Einnah-
men, abziehbaren Aufwendungen und sonstigen Entlastungen in

der Nähe einer hälftigen Teilung zwischen privater und öffentlicher

Hand verbleibt […]"2 [Hervorhebung nur hier]
Der steuerverfassungsrechtliche Halbteilungsgrundsatz war ge-
boren. Die maximal zulässige Steuerbelastung hatte sich von nun
an, so die verbreitete Meinung, von Verfassungs wegen allgemein
an einer In-etwa-50 %-Quote zu orientieren. Die akademischen
Vorarbeiten von Berichterstatter Kirchhof3 schienen damit mit 7 zu
1 Stimmen4 zu geltendem Verfassungsrecht geronnen zu sein.

Ein obiter dictum, das keines sein wollte,…

Die doch recht präzise Vorgabe an den Steuergesetzgeber mus-
ste nicht nur in der Sache erstaunen: Aus Art. 14 Abs. 2 S. 2
Grundgesetz (GG), der statuiert, der Gebrauch des Eigentums
solle "zugleich" dem Wohl der Allgemeinheit dienen, sollte ernst-
haft folgen, dass eine Aufteilung der Vermögenswerte (höchstens)
"zu gleichen Teilen" zwischen Privaten und Steuerstaat verfas-
sungsrechtlich vorgegeben sei?5 Ein Westfale, naturgemäß "zu-
gleich" Deutscher, ist also beides "zu gleichen Teilen", also zu je
50 %? Und wenn er dann darüber hinaus auch noch - es wird sich
kaum je vermeiden lassen - "zugleich" Europäer ist, dann ist er
dies alles zu je einem Drittel…? Erhellend mag hier wirken, dass
das "zugleich" in der englischen Fassung des GG mit "also" über-
setzt wird (und nicht mit "to equal shares") und in der französi-
schen Fassung mit "en même temps" (und nicht "à parts égales").6 

Vielmehr musste sie auch deswegen erstaunen, weil solcherlei
Ausführungen anlässlich des zu entscheidenden Falles gar nicht
angezeigt waren: In erster Linie ging es um die unterschiedliche
vermögenssteuerliche Belastung von Grundbesitz und sonstigem
Vermögen; zu prüfen war mithin ein Verstoß gegen den Gleich-
heitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG). Über eine entsprechende Vorlage des
Finanzgerichts Rheinland-Pfalz hatte das BVerfG zu entscheiden.
Der genannten Vorgaben an den Steuergesetzgeber für eine
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Das Bundesverfassungsgericht stärkt die Gestaltungsfreiheit des Steuer-

gesetzgebers
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dus hätte man die 50 %-Marke nämlich gar nicht gerissen11 -, dazu
genutzt, besagte Fehlentwicklung zu korrigieren. Vergröbernd
ging es um folgenden Sachverhalt: 
Im Streitjahr 1994 wurden die Beschwerdeführer zusammen zur
Einkommensteuer veranlagt. Der Gesamtbetrag der Einkünfte lag
bei knapp 650.000 DM. Die Gesamtbelastung mit Einkommens-
steuer in Höhe von etwa 260.000 DM und Gewerbesteuer in Höhe
von etwa 113.000 DM betrug nach ihren Berechnungen, bezogen
auf den Gesamtbetrag der Einkünfte, gut 57 %. 
Vor dem zuständigen Finanzgericht hatten sie erfolglos auf eine
dem Halbteilungsgrundsatz entsprechende Herabsetzung der
Einkommenssteuerlast geklagt. 1999 lag der Fall dem Bundesfi-
nanzhof (BFH) in München, dem höchsten deutschen Finanzge-
richt, zur Entscheidung vor. Auch der BFH wies die Klage ab.12 Er
hatte damit seinerzeit schon im Wesentlichen zutreffend ent-

schieden - und dafür teils erhebliche Prügel einstecken müssen,
etwa den Vorwurf des "Gesetzesbruches".13

Der rechtliche Hintergrund für diese Prügel findet sich in der oben
bereits eingeführten Unterscheidung zwischen den tragenden
Gründen einer Entscheidung einer- und sog. obiter dicta anderer-
seits. Jedenfalls die Entscheidungsformel (der sog. Tenor) und
nach überwiegender Ansicht auch die tragenden Gründe einer
Entscheidung des BVerfG binden gemäß § 31 Abs. 1 des Bun-
desverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG) alle Verfassungsor-
gane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behör-
den.14 Obiter dicta hingegen binden rechtlich niemanden. 
Der BFH nun sah die Ausführungen des BVerfG zum Halbtei-
lungsgrundsatz im Beschluss zur Vermögenssteuer als unver-
bindliches obiter dictum, das den vorliegenden Fall (Kumulation
von Einkommens- und Gewerbesteuer) ohnehin auch gar nicht

betreffe. Die Kritiker hingegen beharrten darauf, dass der verfas-
sungsrechtlich verbriefte Halbteilungsgrundsatz im gesamten
Steuerrecht zu beachten sei.15

Gegen die ablehnende Entscheidung des BFH legten die Betrof-
fenen Verfassungsbeschwerde ein. Und das BVerfG hat jetzt die
Entscheidung des BFH im Wesentlichen bestätigt und damit des-
sen vermeintlichen "Gesetzesbruch" gebilligt: Den Ausführungen
zum Halbteilungsgrundsatz komme keine Bindungswirkung zu; zu
den tragenden Gründen der Entscheidung BVerfGE 93, 121 zur
Vermögenssteuer gehörten diese nicht.16 Und, ein Paukenschlag:
Eine allgemein verbindliche, absolute Belastungsobergrenze für
Steuern in der Nähe einer hälftigen Teilung, mithin der Halbtei-
lungsgrundsatz, lasse sich aus dem Grundgesetz ohnehin nicht
ableiten.17 

Gestaltungsfreiraum für den Steuergesetzgeber

Nun mag man ja politisch trefflich darüber streiten, ob es über-
haupt sinnvoll ist, (deutlich) mehr als die Hälfte namentlich des
Einkommens wegzusteuern. Zu befürchten stehen könnte, dass
das sozialstaatlich umzuverteilende Steueraufkommen jenseits
eines "Optimalbesteuerungssatzes" nicht nur nicht steigen, son-
dern sogar sinken könnte, was angebotsorientierte Ökonomen mit
der sog. Laffer-Kurve zu beschreiben pflegen.18 Dieses Modell hat
eine gewisse Plausibilität auf seiner Seite: Wer würde nicht viel-
leicht die Hände in den Schoß legen bei einer Grenzbesteuerung
von, sagen wir, 70 oder 80 %, die dann natürlich auch keinerlei
(Mehr-)Einnahmen brächte? Unbesehen pauschal wird man den
Lafferschen Ansatz allerdings nicht vertreten können. Oder an-
ders: es dürfte auf die Steuerart ankommen.
Zu bedenken sind in diesem Zusammenhang die Eckpunkte, die
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der Wolle am Leib belassen müsse (oder gar wie das diesbezüg-
liche Schnittmuster auszusehen habe), dafür gibt es - wie der
Zweite Senat jetzt in begrüßenswerter Weise klargestellt hat -
keinerlei Anhaltspunkte. Diesen Umstand wird auch der grund-
rechtsdogmatische Schöpfer des Halbteilungsgrundsatzes zur
Kenntnis nehmen müssen.
Kirchhof indes scheint auf seiner Linie einstweilen zu beharren. In
einem Interview29 forderte er jüngst, kaum verklausuliert, die Bür-
ger/innen zu Verfassungsklagen gegen die bevorstehende Mehr-
wertsteuererhöhung auf. Argument offenbar: Verstoß gegen den
Halbteilungsgrundsatz.

Oliver Sauer ist Assistent am Institut für Öffentliches
Recht der Universität Freiburg.
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das BVerfG nunmehr für die Besteuerung im Wesentlichen vorge-
geben hat: Ungeachtet der Verabschiedung des Halbteilungs-
grundsatzes muss die Verhältnismäßigkeit des staatlichen Steu-
erzugriffs gewahrt sein, und zwar in der Weise, dass "die
Privatnützigkeit des Einkommens sichtbar" bleibt.19 Die steuerliche
Belastung auch höherer Einkommen darf für den Regelfall nicht so
weit gehen, dass der wirtschaftliche Erfolg nicht mehr angemes-
sen zum Ausdruck kommt.20

Wirtschaftlicher Erfolg meint die eigene wirtschaftliche Leistung.
Äquivalent eigener Leistung ist insbesondere eine Erbschaft in
aller Regel nicht. Der wirtschaftliche Erfolg, der hierin zum Aus-
druck kommt, ist im Regelfall ausschließlich derjenige des Erblas-
sers oder der Erblasserin. So hat denn das BVerfG gerade für das
Erbrecht auch den weiten Spielraum des Steuergesetzgebers
mehrfach betont.21 Politisch erschiene es daher nicht fernliegend,
an dieser Steuerschraube zu drehen. Im Erbschaftssteuerrecht gilt
ein Stufentarif. Der maximale Erbschaftssteuersatz beträgt gemäß
§ 19 I Erbschaftssteuergesetz (ErbStG) in Steuerklasse III 50 %
(allgemein), in Steuerklasse II (Verwandte, u.a. Eltern, Geschwi-
ster) 40 %, in Steuerklasse I (insb. Ehegatten und Kinder) 30 % und
wird jeweils erhoben ab einem Betrag von - knapp 26 Millionen
Euro.22 

Steuerlast primär politisch zu entscheidende Frage

Mit der neuen Entscheidung des Zweiten Senats erst recht vom
Tisch sein dürften etwas gewagte dogmatische Ansätze in der Li-
teratur, die mit Blick auf die Wertentscheidung des Verfassungs-
gebers für den Schutz von Ehe und Familie (Art. 6 I GG) für eine
gleichsam "verschärfte Halbteilung" bei Erbschaften unter nahen
Familienangehörigen votierten: Mindestens zwei Drittel (!) des Ver-
mögens sind bzw. waren nach diesen Stimmen aus Verfassungs-
gründen steuerfrei zu übertragen.23 Zwar ist das sog. familiäre Ge-
brauchsvermögen wegen Art. 6 I GG in der Tat zu schonen.24 Dies
ist freilich mit den entsprechenden Steuerfreibeträgen auch in (völ-
lig) hinreichender Form geschehen: zurzeit 307.000,- Euro für
Ehegatten, für Kinder 205.000,- Euro.25 Weitergehende "Sonder-
vergünstigungen" unabhängig von der Höhe des übertragenen
Vermögens erscheinen demgegenüber als politischer Luxus.26

Ferner könnte in die Diskussion um eine Wiedereinführung der
Vermögenssteuer durch die neue Entscheidung des BVerfG wie-
der Bewegung kommen.27 

Wie dem auch immer sein mag: Der steuerverfassungsrechtliche
Halbteilungsgrundsatz ist weitestgehend, wenn nicht gänzlich, ver-
abschiedet.28 Zu Recht. Der Steuergesetzgeber ist insofern wieder
in die eigene politische Verantwortung entlassen. Ob und inwieweit
er diese zurückgewonnene Prärogative wahrnimmt und wahrneh-
men will, muss und wird sich zeigen. Unter wirtschaftlichen Glo-
balisierungsbedingungen weist der allgemein-politische Trend be-
kanntlich in Richtung Senkung der Steuersätze. Von Verfassungs
wegen jedenfalls - so das deutliche Signal aus Karlsruhe - hat der
Gesetzgeber hier zur Gestaltung weitaus freiere Hand als bislang
angenommen. Mit Verweis darauf, dass ihm wegen des Halbtei-
lungsgrundsatzes die Hände gebunden seien, kann ein Steuer-
projekt nicht mehr ad acta gelegt werden.

Vom Schnittmuster geschorener Schafe

"Ein guter Hirte schert seine Schafe, aber er zieht ihnen nicht das
Fell ab", zitiert Paul Kirchhof gerne einen Grundsatz Friedrichs des
Großen aus dessen zweitem politischen Testament von 1768. Das
ist auch weiterhin zutreffend, steuerpolitisch wie verfassungs-
rechtlich. Dass sich dem Grundgesetz allerdings entnehmen las-
sen soll, dass der gute Hirte seinen Schafen ungefähr die Hälfte
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